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Tagesordnungen 
 

des Rates, seiner Ausschüsse, 
der Bezirksvertretungen und Beiräte 

 
In der 42. KW 2025 

finden keine Sitzungen statt. 
 
 

Öffentliche  
Zustellungen 

 
 
Für Davud Türkyilmaz *11.09.1977,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 04.09.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–2 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 29.09.2025 
 
Für Mohammed Soussi *29.03.1997,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 17.07.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 29.09.2025 
 
Für Suresh Nagulakularaja *05.08.1992,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 26.08.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Einrichtung Schwa-
nenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 29.09.2025 
 
Für Christian Dietrich Stockburger *01.04.1965,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
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Gebührenbescheid vom 08.09.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 29.09.2025 
 
Für Sarwat Tawfik *05.03.1965,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 04.09.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 29.09.2025 
 
 

Für Chirakova, Neli Enchova, 
letzte bekannte Anschrift: Schüchtermannstraße 44, 
44145 DOrtmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bür-
gerdienste, Südwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer 
B131, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 29.09.2025,      
Kassenzeichen 0161450946, für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen HER-A2880. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in Emp-
fang genommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-     
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, 29.09.2025 
 
Für Krause, Joshua, 
 letzte bekannte Anschrift: Freihofstraße 7, 44359 
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bürger-
dienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer B131, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 30.09.2025,  
Kassenzeichen 0161451012, für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-JK9999.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-zu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-     
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  



 

Nr. 45 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 10. Oktober 2025 
 

1471 

 

 

Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Alexander Michael Paprotny *13.05.1995,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 30.09.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Einrichtung Schwa-
nenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Shupli Sugerta *02.03.1995,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungsverfügung vom 30.09.2025,  
Aktenzeichen 3702-0477. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Angelo Weiss *06.01.1970,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 30.09.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Einrichtung Schwa-
nenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Gerbenz, Mark,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 30.09.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstr. 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12.00 Uhr in           
Empfang genommen werden. 
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 Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Herrn Dan-Cosmin Lingurar,  
zuletzt wohnhaft: Ul. Generala Romualda Traugutta 
92/8, 50-417 Wroclaw, Polen, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, liegt beim Ordnungsamt der Stadt Dort-
mund, Verkehrsüberwachung, Kampstraße 47, Zim-
mer 4.29, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zum Abholen bereit:  
 
Bescheid vom 30.09.2025,  
Aktenzeichen 32/3-1 SF 0663-2024.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag 7:30 bis 15 Uhr, Dienstag 
und Freitag 7:30 bis 12 Uhr, Donnerstag 7:30 bis 17 
Uhr, in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung 
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Fuhrmann, Manuel Dario,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
  
Gebührenbescheid vom 24.07.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8– 12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Youness Atwi *27.01.1991,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungszuweisung vom 30.09.2025  
– Aktenzeichen 3702-0994. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Sava, Perla,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 18.08.2025 für den Zeit- 
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raum des Aufenthaltes in der Frauenübernach-
tungsstelle, Nortkirchenstraße 15, 44263 Dort-
mund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8– 12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, 30.09.2025 
 
Für Herrn Krystian Bogusiawski,  
zuletzt wohnhaft: Ul. Wysoka 40/42 M. 72, 97-320        
Piotrkow Trybunalski, Polen, derzeitiger Aufenthalt un-
bekannt, liegt beim Ordnungsamt der Stadt Dort-
mund, Verkehrsüberwachung, Kampstraße 47, Zim-
mer 4.29, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zum Abholen bereit:  
 
Bescheid vom 30.09.2025,  
Aktenzeichen 32/3-1 SF 6688-2023.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag 7:30 bis 15 Uhr, Dienstag 
und Freitag 7:30 bis 12 Uhr, Donnerstag 7:30 bis 17 
Uhr, in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung 
nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
Dortmund, 30.09.2025 

Für die Firma DOMADI UG (hb),  
zuletzt bekannte Anschrift Wicker Heck 10, 44319 
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse 
und Steueramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund, 
Zimmer 246, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 02.06.2025,  
Kassenzeichen 011 351 497 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Dienstag  von 8 bis 12 
Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch und Freitag von 8 bis 
12 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-    
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW). 
Dortmund, den 30.09.2025 
 
Für Dayan Gabriel Sakayanathan Kandasamy,  
zuletzt bekannte Anschrift Hildegardstraße 3, 45888 
Gelsenkirchen, liegt bei der Stadt Dortmund – Stadt-
kasse und Steueramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dort-
mund, Zimmer 246, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 30.07.2025,  
Kassenzeichen 011 583 037 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8 bis 12 
Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch und Freitag von 8 bis 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-    
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
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Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW). 
Dortmund, den 30.09.2025 
 
Für Betreuungsbüro Andernach,  
zuletzt gemeldete Anschrift Ulmenweg 6, 44143 Dort-
mund liegt beim Amt für Wohnen / Wohngeldstelle der 
Stadt Dortmund, Südwall 2–4, 2. Etage, 44122 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zum Abholen bereit:  
 
Widerspruchsbescheid der Bezirksregierung Arns-
berg des zu betreuenden Dritan Hysa. 
 
Der Bescheid kann in der o. g. Dienststelle nach vorhe-
riger telefonischer Terminvereinbarung unter der Ruf-
nummer 0231 50-23950, in Empfang genommen wer-
den.  
Dieses Schriftstück ist nach § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an dem 
Tag als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-    
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekannt-machung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW). 
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Frau Ursula Burchardt,  
zuletzt gemeldete Anschrift Kurze Heed 22, 44267 
Dortmund liegt beim Amt für Wohnen / Wohngeld-
stelle der Stadt Dortmund, Südwall 2–4, 2. Etage, 
44122 Dortmund, folgendes Schriftstück zum Abho-
len bereit:  
 
Widerspruchsbescheid der Bezirksregierung Arns-
berg der zu betreuenden Ingeborg Donis. 
 
Der Bescheid kann in der o. g. Dienststelle nach vorhe-
riger telefonischer Terminvereinbarung unter der Ruf-
nummer 0231 50–23950, in Empfang genommen wer-
den.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an dem 
Tag als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
der   Veröffentlichung   in   den   Dortmunder   Bekannt- 

machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekannt-machung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW). 
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Bela Alexandru Papp *09.08.1996,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
  
Gebührenbescheid vom 01.10.2025 
– Aktenzeichen 3717-O1077. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Iurii Loiko *06.06.1985,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.10.2025 
– Aktenzeichen 3717-O1078. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Abdrisaq Mohamed Dubeb *12.12.1994,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.10.2025 
– Aktenzeichen 3717-O1080. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Kevin Nastalie *01.05.1993,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.10.2025 
– Aktenzeichen 3717-O1081. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver- 

luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Sanad Omaier *01.01.2002,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.10.2025 
– Aktenzeichen 3717-O1082. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Krugel, Daniel,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.10.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
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Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 01.10.2025 
 
Für Sughir, Lucian,  
letzte bekannte Anschrift: Rheinische Straße 76, 
44137 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bür-
gerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer 
B131, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.10.2025, 
Kassenzeichen 0161451942 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-AE1006.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an 
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem 
Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, 01.10.2025 
 
Für Janus, Thomasz Pawel,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 02.10.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 02.10.2025 
 
Für Freiburg, Markus,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 02.10.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 02.10.2025 
 
Für Hakim, Bassam,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
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Gebührenbescheid vom 02.10.2025 für den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Männerübernach-
tungsstelle, Unionstraße 33, 44137 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 
Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist. 
Dortmund, den 02.10.2025 
 
Für Ndini, Aida, 
letzte bekannte Anschrift: Krainier Straße 18, 44339 
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bürger-
dienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer B131, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 06.10.2025 
Kassenzeichen 0161452710 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-IJ101.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an 
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem 
Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, 06.10.2025 
 

Für Jagar, Jendi, 
letzte bekannte Anschrift: Littweg 19, 44328 Dort-
mund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bürgerdienste, 
Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer B119, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 07.10.2025,      
Kassenzeichen 0161453716 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-JA98. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in         
Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an 
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem 
Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).  
Dortmund, 07.10.2025 
 
Für Yaser M M Abuhamam,  
zuletzt wohnhaft: 44147 Dortmund, Clemens-Veltum-
Straße 110, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 27.05.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 561 359 873.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be- 
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kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Mahamud Al-Ahmed,  
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Stollenstraße 36, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Bescheid vom 14.07.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 715 792 113.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Osama Kanjo,  
zuletzt wohnhaft: 41464 Neuss, Bergheimer Straße 
250, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 215, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 11.04.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AP 715 540 114.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das   Schriftstück   gilt   gem.   §§ 1 und 10   des  Verwal- 

tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan- 
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025 
 
Für Klaudia Magdalena Kotlarczyk,  
wohnhaft: NL-5768 Meijel, Kalishoek 32, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
205, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.08.2025, 
Aktenzeichen 30/Owi AQ 779 039 238.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Vito Mideja,  
wohnhaft: I-70126 Bari, Via Pietro Nannei 15, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 30.07.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CB 778 949 877.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Garo Avakian,  
wohnhaft: USA-91306 Winnetka, 8348 Penfield Ave 
Unit 3, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 13.08.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 779 003 543.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025 
 
Für Kamil Rafal Bak,  
wohnhaft: PL-57-300 Klodzko, Ul. Wojciecha Korfan-
tego 9 7, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 207, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 25.08.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AM 779 050 339.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Fehim Cetinkaya,  
wohnhaft: F-13014 Marseille, Bd St Jean De Dieu 37, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Bescheid vom 06.08.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 715 780 581.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Dickson Nyaruri Kombo,  
wohnhaft: NL-4906 EN Oosterhout, Max Havelaard-
reef 21, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 205, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AQ 779 050 860.  
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025 
 
Für Emine Sahan,  
wohnhaft: NL-5921 BA Venlo, Alberdingk Thijmstraat 
7, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 20.08.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi BA 795 251 947.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Denis J A S Carpentier,  
wohnhaft: B-6140 Fontaine-lEveque, Rue De  
L´Enseignement F-E 15, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 27.08.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 779 045 602.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025  
 
Für Petar Petrovic,  
wohnhaft: SRB-40000 Mitrovica, Dr. Dusana Popovica 
53, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 207, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 01.09.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CZ 795 215 584.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr 
und 13–15:30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
– als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.  
Dortmund, 07.10.2025 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Umlegungsausschuss:  
Unanfechtbarkeit des Beschlusses (Vereinfachte 
Umlegung) Aplerbeck "Untere Pekingstraße" 

 
Der nach Baugesetzbuch (BauGB) § 82 Abs. 1 gefasste 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
13.03.2025 für das Gebiet Aplerbeck "Untere Peking-
straße" ist am 30.09.2025 unanfechtbar geworden.  
Mit  dieser  Bekanntmachung  wird  gemäß  § 83 Abs. 2  
BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in dem 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgese-
henen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekannt-  
machung schließt, sofern nichts anderes festgesetzt 
worden ist, die Einweisung der neuen Eigentümer in 
den Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grund-
stücksteile ein. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
kann innerhalb von sechs Wochen, gerechnet vom 
Tage nach dieser öffentlichen Bekanntmachung, An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 des 
Baugesetzbuches gestellt werden. Der Antrag ist beim  
 
Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund 
Märkische Straße 24–26 
44141 Dortmund 
 
schriftlich einzureichen. Über den Antrag entscheidet 
das Landgericht – Kammer für Baulandsachen – in 
Arnsberg. Der Antrag muss den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklä-
rung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird, 
und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 
Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel ange-
ben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen. Falls 
die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, würde dessen Verschul-
den dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Hinweis:  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de. 
 
Dortmund, den 01.10.2025 
 

Der Vorsitzende 
E n g e l h a r d t 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bauleitplanung; 
92. Änderung des Flächennutzungsplanes – Heiz-
kraftwerk Derne –, 
hier:  Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits-

beteiligung 
 

 
 

Räumlicher Geltungsbereich: 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Kirchderne, Stadtbe-
zirk Scharnhorst. Der räumliche Geltungsbereich der 
92. Änderung des Flächennutzungsplanes – Heizkraft-
werk Derne – umfasst eine ca. 2,0 ha große Fläche. 
 
Der Geltungsbereich beinhaltet vorwiegend den nörd-
lichen Bereich der ehemaligen Zentralwerkstatt öst-
lich der Derner Straße und wird begrenzt durch die hier 
vorhandene nordöstliche Waldfläche, im Nordwesten 
durch die Derner Straße und im Südosten durch die 
Bahnlinie. Im Südwesten erfolgt die Abgrenzung zu 
dem ebenfalls aufzustellenden Bebauungsplan Scha 
153 – Gewerbegebiet Derner Straße –. 

 
Die genaue Abgrenzung der 92. Änderung des 
Flächennutzungsplanes – Heizkraftwerk Derne – ist 
dem Übersichtsplan zur Verwaltungsvorlage mit der 
Drucksache Nr. 33847-24 zu entnehmen. 

 
 

Planungsziel: 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes (92. Än-
derung – Heizkraftwerk Derne –) und der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Scha 150 
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– VEP Heizkraftwerk Derne – soll der nordöstliche Teil 
der ehemaligen Zentralwerkstatt der Ruhrkohle AG 
einer industriellen Nutzung zugeführt werden. Es ist 
vorgesehen, für diesen Bereich die planungsrecht-
liche Grundlage für die Errichtung eines Biomasse-
Heizkraftwerkes zu schaffen.  

 
Bisher werden im Stadtteil Scharnhorst ca. 8.000 
Haushalte, Schulen, Kindergärten und öffentliche Ge-
bäude mit Fernwärme versorgt. Dazu wird derzeit die 
Industrieabwärme der Deutschen Gasrußwerke in 
Dortmund-Lindenhorst genutzt. Diese Versorgungs-
möglichkeit entfällt jedoch ab 2026. Mit dem Betrieb 
des geplanten Biomasse-Heizkraftwerkes soll künftig 
die Fernwärmeversorgung der Großwohnsiedlung in 
Dortmund Scharnhorst sichergestellt werden. 

 
Der seit dem 31.12.2004 rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Stadt Dortmund stellt den Planbereich 
als Gewerbegebiet – ehemalige Zentralwerkstatt – dar. 
 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist für die 
künftige Nutzung der Fläche für ein Heizkraftwerk er-
forderlich. 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren 
gem. den §§ 8 Abs. 3 und 1 Abs. 8. BauGB geändert   
(92. Änderung Flächennutzungsplanes) und soll den 
Bereich künftig als Fläche für die technische Ver- und  
Entsorgung mit dem Symbol Elektrizität darstellen. 
 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestal-
tung und Wohnen hat in seiner Sitzung am 06.03.2024 
gemäß der Verwaltungsvorlage (Drucksache-Nr. 
33847-24) beschlossen, den Flächennutzungsplan 
der Stadt Dortmund vom 31.12.2004 zu ändern (92. 
Änderung – Heizkraftwerk Derne –). 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestal-
tung und Wohnen hat dazu folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
„Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtge-
staltung und Wohnen beschließt, die Öffentlichkeit 
frühzeitig an der Bauleitplanung zu beteiligen (früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung).“ 

 
Rechtsgrundlage: 
§ 3 Abs. 1 BauGB 

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Beschluss, die Öffentlichkeit früh-

zeitig an der Bauleitplanung zur 92. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (92. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes – Heizkraftwerk Derne –) zu beteili-
gen, wird hiermit ortsüblich öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ab-
lauf von sechs Monaten Bekanntmachung einer im 
Verfahren nachfolgenden Satzung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht durch-
geführt wurde,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegen 
die Planunterlagen vom 20.10.2025 bis 17.11.2025 
einschließlich im Stadtplanungs- und Bauordnungs-
amt der Stadt Dortmund, Verwaltungsgebäude Frei-
stuhl 7, in der 9. Etage, zu folgenden Zeiten zur Ein-
sicht öffentlich aus:  

 
montags bis mittwochs 7:30 bis 12 Uhr und  
   13 bis 15:30 Uhr 
donnerstags  7:30 bis 12 Uhr und  
   13 bis 17 Uhr 
freitags   7:30 bis 12 Uhr 
(außer an Feiertagen). 

 
Stellungnahmen können während der vorgenannten 
Auslegungsfrist bei der Stadt Dortmund (zweckmäßi-
gerweise beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) 
insbesondere schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
oder auf elektronischem Übertragungsweg (z. B. E-
Mail) vorgebracht werden.  
 
Überdies besteht die Möglichkeit, einen Termin zur 
Auskunft und Erörterung fernmündlich Unter den Ruf-
nummern 0231 50–23743 oder 0331 50–23763 zu ver-
einbaren. 
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Die Planungsunterlagen können während des vorgen-
annten Zeitraums im Internet unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit | dortmund.de eingesehen werden. Hier 
besteht auch die Möglichkeit zur Abgabe von Stellung-
nahmen. 
 
Nach § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634/FNA 213-1) ist die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Ge-
bietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu ge-
ben. Bei der öffentlichen Auslegung des konkreten 
Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB zu einem späte-
ren Zeitpunkt können Stellungnahmen zum Planent-
wurf abgegeben werden.  
 
Dortmund, den 08.09.2025  
 

gez. 
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bauleitplanung; 
Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Scha 150 – 
VEP Heizkraftwerk Derne –, zugleich teilweise Än-
derung des Bebauungsplanes Scha 130/2 – Gneise-
nau-Ost/Südteil –, 
hier:  frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 
 
Räumlicher Geltungsbereich: 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Kirchderne, Stadtbe-
zirk Scharnhorst. Der räumliche Geltungsbereich des 
aufzustellenden vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Scha 150 – VEP Heizkraftwerk Derne – umfasst 
eine ca. 2,3 ha große Fläche. 
 
Der Geltungsbereich des aufzustellenden vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes beinhaltet vorwiegend 
den nördlichen Bereich der ehemaligen Zentralwerk-
statt östlich der Derner Straße und wird begrenzt 
durch die hier vorhandene nordwestliche Waldfläche 
und im Südosten durch die Bahnlinie. Im Südwesten 
erfolgt die Abgrenzung zu dem ebenfalls aufzustellen-
den Bebauungsplan Scha 153 – Gewerbegebiet 
Derner Straße –. 

 
Der künftige Anschlussbereich der erforderlichen Er-
schließungsstraße an die Derner Straße ist Bestand-
teil des Scha 150 und wird somit in den räumlichen 
Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes einbezogen. Ebenfalls in den räumlichen 
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Geltungsbereich des Scha 150 einbezogen wird der öf-
fentliche Straßenraum der Derner Straße im Abschnitt 
des Knotenpunktes mit der Walter-Behrendt-Straße, 
um ein eventuelles Ausbauerfordernis im Zusammen-
hang mit der Erschließung des Plangebiets planungs-
rechtlich absichern zu können. 

 
Die genaue Abgrenzung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Scha 150 – VEP Heizkraftwerk Derne – 
ist dem der Verwaltungsvorlage mit der Drucksache 
Nr. 33847-24 beigefügten Übersichtsplan zu entneh-
men. 

 
Planungsziele: 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Scha 150 – VEP Heizkraftwerk Derne – soll 
der nordöstliche Teil der ehemaligen Zentralwerkstatt 
der Ruhrkohle AG einer industriellen Nutzung zuge-
führt werden. Es ist vorgesehen, für diesen Bereich die 
planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung eines 
Biomasse-Heizkraftwerkes zu schaffen.  

 
Bisher werden im Stadtteil Scharnhorst ca. 8.000 
Haushalte, Schulen, Kindergärten und öffentliche Ge-
bäude mit Fernwärme versorgt. Dazu wird bisher die 
Industrieabwärme der Deutschen Gasrußwerke in 
Dortmund-Lindenhorst genutzt. Diese Versorgungs-
möglichkeit entfällt jedoch ab 2026. Mit dem Betrieb 
des geplanten Biomasse-Heizkraftwerkes soll künftig 
die Fernwärmeversorgung der Großwohnsiedlung in 
Dortmund Scharnhorst sichergestellt werden. 

 
Da die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes nicht mit den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes übereinstimmen, wird 
eine entsprechende Änderung des Flächennutzungs-
planes (92. Änderung) im sogenannten „Parallelver-
fahren“ nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. In Ab-
hängigkeit von den noch zu konkretisierenden  
 
Festsetzungen des Bebauungsplanes soll der 
Flächennutzungsplan den Bereich künftig als Fläche 
für die technische Ver- und Entsorgung mit dem Sym-
bol Elektrizität darstellen. 

 
Für den südwestlichen Teil der ehemaligen Zentral-
werkstatt wird ein eigenständiges Bauleitplanverfah-
ren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Scha 153 – 
Gewerbegebiet Derne – durchgeführt, um die pla-
nungsrechtliche Grundlage für eine gewerbliche 
Nutzung zu schaffen (siehe auch Verwaltungsvorlage 
mit der Drucksache Nr. 33798-24). 

 

Die vorstehend dargelegten Planungsziele sollen 
durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Scha 150 – VEP Heizkraftwerk Derne – pla-
nungsrechtlich gesichert werden. 

 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestal-
tung und Wohnen hat in seiner Sitzung am 06.03.2024 
auf Grundlage der Verwaltungsvorlage (Drucksache 
Nr. 33847-24) beschlossen, die Öffentlichkeit frühzei-
tig an der Bauleitplanung zur Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Scha 150 – VEP 
Heizkraftwerk Derne –, zugleich teilweise Änderung 
des Bebauungsplanes Scha 130/2 – Gneisenau-Ost/ 
Südteil, zu beteiligen.  

 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestal-
tung und Wohnen hat dazu folgenden Beschluss ge-
fasst: 

 
„III. Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtge-
staltung und Wohnen beschließt, die Öffentlichkeit 
frühzeitig an der Bauleitplanung zu beteiligen (frühzei-
tige Öffentlichkeitsbeteiligung).“ 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 3 Abs. 1 BauGB 

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Beschluss über die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Scha 150 – VEP Heizkraftwerk Derne –, zugleich 
teilweise Änderung des Bebauungsplanes Scha 130/2 
– Gneisenau-Ost/Südteil –, wird hiermit ortsüblich öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ab-
lauf von 6 Monaten seit der Bekanntmachung einer im 
Verfahren nachfolgenden Satzung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegen 
die Planunterlagen vom 20.10.2025 bis 17.11.2025 
einschließlich im Stadtplanungs- und Bauordnungs-
amt der Stadt Dortmund, Verwaltungsgebäude Frei-
stuhl 7, in der 9. Etage, zu folgenden Zeiten zur Ein-
sicht öffentlich aus: 
 
montags bis mittwochs 7:30 bis 12.00 Uhr und  

13 bis 15:30 Uhr, 
donnerstags  7:30 bis 12.00 Uhr und  

13 bis 17 Uhr, 
freitags   7:30 bis 12 Uhr  
(außer an Feiertagen). 
 
Stellungnahmen können während der vorgenannten 
Auslegungsfrist bei der Stadt Dortmund (zweckmäßi-
gerweise beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) 
insbesondere schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
oder auf elektronischem Übertragungsweg (z. B. E-
Mail) vorgebracht werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.  
 
Überdies besteht die Möglichkeit, einen Termin zur 
Auskunft und Erörterung fernmündlich unter den Ruf-
nummern 0331 50–23743 oder 0231 50–23767 zu ver-
einbaren.  

 
Die Planunterlagen können während des vorgenan-
nten Zeitraums im Internet unter www.dort-
mund.de/bauleitplanverfahren eingesehen werden. 
Hier besteht auch die Möglichkeit zur Abgabe von Stel-
lungnahmen. 
 
Nach § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634/FNA 213-1) ist die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Ge-
bietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu 
geben. Bei der öffentlichen Auslegung des konkreten 
Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB zu einem spä- 
 

teren Zeitpunkt können Stellungnahmen zum Plan-
entwurf abgegeben werden.  
 
Dortmund, den 08.09.2025 
 

gez. 
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bauleitplanung; 
Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst 
Bebauungsplan Scha 153 – Gewerbegebiet Derner 
Straße –, 
hier:    frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 
 

Räumlicher Geltungsbereich: 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Kirchderne, Stadtbe-
zirk Scharnhorst und umfasst eine ca. 4,6 ha große 
Fläche. 

 
Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebau-
ungsplanes beinhaltet vorwiegend den südlichen 
Bereich der ehemaligen Zentralwerkstatt südlich der 
Derner Straße und wird im Nordwesten durch die 
Derner Straße und im Südosten durch die Bahnlinie 
begrenzt. Im Südwesten erfolgt die Abgrenzung zur 
nordöstlichen Grenze des Wohngrundstücks Derner 
Straße 493 sowie zu den rückwärtigen Grundstücks-
grenzen der Flurstücke Beylingstraße. 

http://www.dortmund.de/
http://www.dortmund.de/
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Im Nordosten wird die Abgrenzung durch den räum-     
lichen Geltungsbereich des hier anschließenden vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Scha 150 – VEP 
Heizkraftwerk Derne –, der sich ebenfalls in Aufstel-
lung befindet, bestimmt.  

 
Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplans Scha 
153 – Gewerbegebiet Derner Straße – ist dem Über-
sichtsplan zur Verwaltungsvorlage mit der Druck-
sache Nr. 33798-24 zu entnehmen. 

 
Planungsziele: 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Scha 153 – 
Gewerbegebiet Derner Straße – soll der südwestliche 
Bereich der ehemaligen Zentralwerkstatt der Ruhr-
kohle AG einer allgemeinen gewerblichen Nutzung zu-
geführt werden.  
 
In Anlehnung an das nordwestlich der Derner Straße 
gelegene Gewerbegebiet im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Scha 130/2 – Gneisenau Ost, Südteil – 
soll auch dieses Gewerbegebiet der Unterbringung 
kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe dienen, die hin-
sichtlich ihres Störgrades mit der südwestlich an-
schließenden Wohnnutzung vereinbar sind. Ziel-
gruppe der Ansiedlung sind in erster Linie im Stadtbe-
zirk oder in benachbarten Stadtbezirken ansässige 
Gewerbebetriebe, die aufgrund ihrer betrieblichen 
Entwicklung einen neuen Standort mit entsprechen-
den Entwicklungsmöglichkeiten suchen. 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestal-
tung und Wohnen hat in seiner Sitzung am 06.03.2024 
auf Grundlage der Verwaltungsvorlage mit der Druck-
sache Nr. 33798-24 beschlossen, die Öffentlichkeit 
frühzeitig an der Bauleitplanung zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Scha 153 – Gewerbegebiet Derner 
Straße – zu beteiligen. 

 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestal-
tung und Wohnen hat dazu folgenden Beschluss ge-
fasst: 

 
II. „Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtge-
staltung und Wohnen beschließt, die Öffentlichkeit 
frühzeitig an der Bauleitplanung zu beteiligen (früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung).“ 

 
Rechtsgrundlage: 
§ 3 Abs. 1 BauGB 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Beschluss über die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Scha 153 – Gewer-
begebiet Derner Straße – wird hiermit ortsüblich öffen-
tlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ab-
lauf von 6 Monaten seit der Bekanntmachung einer im 
Verfahren nachfolgenden Satzung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegen 
die Planunterlagen vom 20.10.2025 bis 17.11.2025 
einschließlich im Stadtplanungs- und Bauordnungs-
amt der Stadt Dortmund, Verwaltungsgebäude Frei-
stuhl 7, in der 9. Etage, zu folgenden Zeiten zur Ein-
sicht öffentlich aus: 
 
montags bis mittwochs 7:30 bis 12.00 Uhr und  

13 bis 15:30 Uhr, 
donnerstags  7:30 bis 12.00 Uhr und  

13 bis 17 Uhr, 
freitags   7:30 bis 12 Uhr  
(außer an Feiertagen). 
 
Stellungnahmen können während der vorgenannten 
Auslegungsfrist bei der Stadt Dortmund (zweckmäßi-
gerweise beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) 
insbesondere schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
oder auf elektronischem Übertragungsweg (z. B. E-
Mail) vorgebracht werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.  
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Überdies besteht die Möglichkeit, einen Termin zur 
Auskunft und Erörterung fernmündlich unter den Ruf-
nummern 0231 50–23743 oder 0231 50–23763 zu ver-
einbaren.  
 
 
Die Planungsunterlagen können während des vorge-
nannten Zeitraums im Internet unter www.dort-
mund.de/bauleitplanverfahren eingesehen werden. 
Hier besteht auch die Möglichkeit zur Abgabe von Stel-
lungnahmen. 
 
Nach § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634/FNA 213-1) ist die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Ge-
bietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu ge-
ben. Bei der öffentlichen Auslegung des konkreten 
Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB zu einem späte-
ren Zeitpunkt können Stellungnahmen zum Planent-
wurf abgegeben werden.  
 
Dortmund, den 08.09.2025 
 

gez. 
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der DOGEWO21 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des Ab-
schlussprüfers 
 
Der Jahresabschluss 2024 der DOGEWO Dortmunder 
Gesellschaft für Wohnen mbH ist mit einer Bilanz-
summe von 588.000.225,65 Euro und einem Bilanz-
gewinn von 9.857.402,27 Euro am 12.05.2025/ 
14.05.2025 festgestellt worden. 
 
Die Gesellschafter haben am 12.05.2025/14.05.2025 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

Vom Bilanzgewinn in Höhe von 9.857.402,27 € 
werden    4.928.701,13 € 
an die Gesellschafter abgeführt 
und den anderen Gewinnrück- 
lagen weitere   4.928.701,14 € 
zugewiesen. 
 
 
Am 28.03.2025 wurde durch die Wirtschaftsprüfer 
Peter Jahn und Waldemar Reisch, Duisburg, folgen-
der Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der DOGEWO Dort-
munder Gesellschaft für Wohnen mbH – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der         
DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen 
mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2024 geprüft.  
 
Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ dieses 
Bestätigungsvermerks genannten Angaben haben 
wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften nicht inhaltlich geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse  
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-

len wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-   
lichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 so-
wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 
 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Un-
ser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich 

http://www.dortmund.de/
http://www.dortmund.de/
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nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige In-
formationen“ genannten Bestandteile des Lage-
berichts.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse-
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.  
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen In-
formationen verantwortlich. Die sonstigen Informati-
onen umfassen 
 
- die in Unterabschnitt 5. Fortschrittsbericht Nach-

haltigkeit des Wirtschaftsberichts enthaltene, für 
die Gesellschaft nicht gesetzlich geforderte, 
nichtfinanzielle Erklärung nach § 289b HGB, 

 
- die in Abschnitt V. des Lageberichtes abgegebene 

Erklärung zur Unternehmensführung nach den 
Standards für eine verantwortliche Unterneh-
mensführung –  Public-Corporate-Governance-
Kodex für die Stadt Dortmund – vom 29. März 
2012. 

 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 
Informationen, und dementsprechend geben wir we-
der ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir 
die Verantwortung, die oben genannten sonstigen In-
formationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen  
 
- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresab-

schluss, zu den inhaltlich geprüften Lagebe-
richtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung er-
langten Kenntnissen aufweisen oder  

 
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt er-

scheinen. 
 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine we-
sentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Infor-
mationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsachen zu berichten. Wir haben in diesem Zusam-
menhang nichts zu berichten. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La-
gebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
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nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Überein-stimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-        
wachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-

lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus  
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass eine aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht auf-
gedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 
aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,      
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser 
Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben. 

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
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dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestä-
tigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.  

 
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt.  

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens.  

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-        
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-
men Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be-
deutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 
 

Der Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 13.10.2025 
bis 17.10.2025 im Geschäftsgebäude der 
DOGEWO21, Landgrafenstraße 77, im Sekretariat des 
Geschäftsführers während der Zeit von 9 bis 15 Uhr 
zur Einsichtnahme aus. 
 

DOGEWO 
Dortmunder Gesellschaft 

für Wohnen mbH 
 
 

Klaus G r a n i k i  ppa. Andreas L a s k e 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bekanntmachung der Stadt Dortmund über das Er-
gebnis des Bestimmungsverfahrens zur Festlegung 
der Schulart der „Langeloh-Grundschule“, Grund-
schule der Stadt Dortmund 
 
Der Rat der Stadt Dortmund hat am 03.07.2025 die Er-
richtung einer Grundschule am Standort Löttringhau-
ser Straße 237 beschlossen. Die neue Grundschule 
wird unter dem Namen „Langloh-Grundschule“ ge-
führt. 
 
Die Verwaltung hat bei Neugründung einer Grund-
schule den Auftrag ein Bestimmungsverfahrens gem. 
§ 27 Abs. 2 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (SchulG 
NRW) in Verbindung mit § 11 der Verordnung über das 
Verfahren zur Bestimmung der Schulart für Grund-
schulen und Hauptschulen (Bestimmungsver-
fahrensverordnung – BestVerfVO) durchzuführen.  
 
Das Bestimmungsverfahren wurde per Briefwahl in 
der Zeit vom 21.07.2025 bis 20.08.2025 durchgeführt. 
Wahlberechtigt waren die Erziehungsberechtigten von 
insgesamt 192 Schülerinnen und Schülern. 
 
Eine bestimmte Schulart ist nach § 13 Abs. 1 Satz 1 i. 
V. m. § 9 Abs. 4 und § 10 der BestVerfVO dann durch 
die Eltern gewählt worden, wenn die Voraussetzungen 
eines geordneten Schulbetriebs für eine bestimmte 
Schulart erfüllt sind.  
 
Das bedeutet, dass mindestens 97 Stimmen auf eine 
bestimmte Schulart entfallen müssen. Ist dies nicht 
der Fall, so ist nach § 13 Abs. 1 Satz 2 BestVerfVO eine 
Gemeinschaftsgrundschule zu errichten. Für das An-



 

Nr. 45 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 10. Oktober 2025 
 

1491 

 

 

meldeverfahren ist für einen geordneten Schulbetrieb 
eine Klassenstärke von 28 Kindern zugrunde zu legen. 
 
Die öffentliche Auszählung und Feststellung des Er-
gebnisses der Abstimmung hat am 21.08.2025 statt-
gefunden. Im Nachgang erreichten uns vier weitere 
Stimmzettel, die nach der Rücksendefrist 
(20.08.2025) eingegangen sind. Diese wurden für un-
gültig erklärt. Die Abstimmung hatte damit folgendes 
Ergebnis: 
 
• abgegebene Stimmen insgesamt:  81 
• davon ungültige Stimmen:    8 
• davon gültige Stimmen insgesamt:  73 
• Abstimmung für eine 

- Gemeinschaftsgrundschule:  45 
- Evangelische Bekenntnisschule:   11 
- Katholische Bekenntnisschule:   8 
- Weltanschauungsschule:    9 

 
Damit wurde die erforderliche Anzahl von 97 Stimmen 
für eine bestimmte Schulart nicht erreicht. Vorbehalt-
lich der Errichtungsgenehmigung durch die obere 
Schulaufsichtsbehörde wird zum 01.08.2026 am 
Schulstandort Löttringhauser Straße 237 die 
„Langeloh-Grundschule“, Grundschule der Stadt 
Dortmund, als Gemeinschaftsgrundschule errichtet. 
 
Dortmund, den 26.09.2025 
 

gez. 
 

Oberbürgermeister 
W e s t p h a l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der DOPARK GMBH  
 
Die Gesellschafterversammlung der DOPARK GmbH 
hat am 23.09.2025 den Jahresabschluss zum 
31.12.2024 festgestellt. 
 
Die Gesellschafterversammlung hat die Ausschüttung 
einer Dividende von 83% des nachhaltigen Nettoer-
gebnisses beschlossen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen vom 12. bis 
16. Januar 2026 – nach vorheriger Terminvereinbarung 
– montags bis freitags jeweils von 9 bis 15:30 Uhr im 
Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Westfalen-
damm 166, 44141 Dortmund zur Einsichtnahme aus. 
  
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft HLB AUDITTEAM DORTMUND AG, Dort-
mund, hat am 30.06.2025 den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:  

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers  

 
An die DOPARK GmbH, Dortmund 

 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der DOPARK GmbH, 
Dortmund, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der DOPARK GmbH, Dortmund, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft.   
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-

len wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen  Grundsätze  ordnungsmäßiger  Buch- 
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führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 und 
 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat.  

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

  
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-        
lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der ge-
setzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon- 

trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 
ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der ge-
setzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile  zum  Jahresabschluss  und  zum Lage- 



 

Nr. 45 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 10. Oktober 2025 
 

1493 

 

 

bericht beinhaltet. 
 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem 

gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem   gesetzlichen   Vertreter   dargestellten   ge- 

schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 

gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-       
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von dem gesetz-        
lichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
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nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen. 

 
Dortmund, den 30. Juni 2025 
 

HLB AUDITTEAM 
DORTMUND AG 

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 
 
 
S c h u b e r t                                   P e i l 
Wirtschaftsprüfer                     Wirtschaftsprüfer 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Umlegungsausschuss: Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses (Vereinfachte Umlegung) Aplerbeck "Un-
termarkstraße" – Teilgebiet 9 
 
Der nach Baugesetzbuch (BauGB) § 82 Abs. 1 gefasste 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
13.03.2025 für das Gebiet Aplerbeck "Untermark-
straße" – Teilgebiet 9 – ist am 04.10.2025 unanfecht-
bar geworden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Abs. 2 
BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in dem 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgese-
henen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekannt-   
machung schließt, sofern nichts anderes festgesetzt 
worden ist, die Einweisung der neuen Eigentümer in 
den Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grund-
stücksteile ein. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
kann innerhalb von sechs Wochen, gerechnet vom 
Tage nach dieser öffentlichen Bekanntmachung, An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 des 
Baugesetzbuches gestellt werden. Der Antrag ist beim  

Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund 
Märkische Straße 24–26 
44141 Dortmund 
 
schriftlich einzureichen. Über den Antrag entscheidet 
das Landgericht – Kammer für Baulandsachen – in 
Arnsberg. Der Antrag muss den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklä-
rung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird, 
und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 
Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel ange-
ben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen. Falls 
die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, würde dessen Verschul-
den dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Hinweis:  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de. 
 
Dortmund, den 06.10.2025 
 

Der Vorsitzende 
 

E n g e l h a r d t 
 
 

Öffentliche 
Ausschreibungen  

und Vergaben 
 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch offenes Verfahren zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Neubaurobbenanlage Dortmunder Zoo, Gewerk: 
Betonsanierungs- und Beschichtungsarbeiten 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
- Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen und 

Gerüststellungen  
- ca. 950 Stück Einzelschadstellen im Beton, Beton-

abtrag mittels Stemmen und HDW, Reprofilierung 
mit RM und Vergussbeton  
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- ca. 35 m Rissinjektion, partiell  
- ca. 230 m Injektion in Bauteilfugen  
- ca. 400 m² Schleierinjektion zur Abdichtung mit 

Acrylatgel  
- ca. 790 m² Betondeckungserhöhung verschiede-

ner Schichtdicken mit SRM und RM einschließlich 
Untergrundvorbereitung  

- ca. 1.200 m² Herstellen einer Beschichtung ein-
schließlich Untergrundvorbereitung  

 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum     
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Ausschreibung:  
Rahmenvertrag Catering Fachdienst Streetwork, 
AZ: L475/25) 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag 
erteilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der 
die Angebote oder Teilnahmeanträge einzu-
reichen sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter 
www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar 
sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebührenfrei möglich unter: 
www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Die auszuschreibende Leistung umfasst einen 
Rahmenvertrag über die Lieferung von Catering 
für den Fachdienst Streetwork gemäß Leistungs-
beschreibung. Der Vertrag hat eine Mindestlauf-
zeit von 2 Jahren. Sofern der Vertrag nach der Min-
destlaufzeit nicht von einer der beiden Parteien 
mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Ver-
tragsjahres gekündigt wird, verlängert sich der 
Vertrag jeweils stillschweigend um ein weiteres 
Jahr. Die maximale Laufzeit beträgt 4 Jahre.  

e) Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
Es handelt sich um eine Gesamtvergabe. 

g) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.) 

j) Angebotsfrist: 29.10.2025, 20 Uhr   
Bindefrist:   14.01.2026. 

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder An-
gabe der Unterlagen, in denen sie enthalten 
sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-
legende Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt 
werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Verga-
bestelle sind vom Bieter Angaben zu machen und 
Erklärungen abzugeben. Die Aufforderung durch 
die Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöff-
nung. Die Angaben und Erklärungen können über 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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den Vergabemarktplatz oder per E-Mail an die 
Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der be-
sonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 
drei Geschäftsjahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten 
drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe 
des Rechnungswertes, der Leistungszeit so-
wie der öffentlichen oder privaten Auftragge-
ber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- 
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten 
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt 
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der 
sie bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen 
sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von Kor-
ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskräften einen 
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bun-
deskartellamt anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder 
der sonstigen Einschaltung Dritter können sich 

die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klärung über das Bereitstellen entsprechender 
Mittel zur Auftragserfüllung einzureichen. Da-
rüber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in 
welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an 
Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der 
Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los 

o) Angabe der Zuschlagskriterien:  
Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung 
aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu er-
teilen. Die Wirtschaftlichkeit wird zu 60 % anhand 
des niedrigsten Angebotspreises und zu 40 % an-
hand der Qualität bestimmt.  

 
Stadt Dortmund 

Der Oberbürgermeister 
 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
UV Schilder und Pfosten 26–27, Gewerk: UV Schil-
der und Pfosten 26–27 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
UV Schilder und Pfosten 2026–2027 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch offenes Verfahren zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Leibniz Gymnasium in Dortmund, B509/25, Ge-
werk: Heizungstechnik 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
1 x Heizungsverteiler/Sammler DN 150  
(4 Heizkreise + 1 Reservestutzen) 
1 x Heizungsverteiler/Sammler DN 125  
(4 Heizkreise + 1 Reservestutzen) 
10 x Umwälzpumpen DN32-DN65 
2 x MAG 600 l 
146 x Röhrenradiatoren mit Bauhöhen 400 mm–2.500 
mm 
Stahlrohrleitungen geschweißt und Dämmung: 
DN 15- DN32: 2.630 lfm 
DN40 -DN 100: 941 lfm 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
UV bituminöser Oberbau 2026, Gewerk: Straßen-
bauarbeiten, 12 Lose 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
Rahmenvertrag für den Zeitraum 01.01.2026 bis 
31.12.2026 über 12 Lose 
 
Losbeschränkung 3 Lose pro Bieter 
 
 

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Baumaßnahme nach beschränkter Ausschrei-
bung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
0231 50–27458, Fax: 0231 50–29458, E-Mail:          
mbuttwill@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:    
Grünanlage / Kinderspielplatz Günther-Samtlebe-
Platz, Gewerk: Lieferung und Montage und Sicher-
heitstechnische Abnahme Spielgerät 
in Dortmund  
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Lieferung und Montage und Sicherheitstechnische 
Abnahme Spielgerät 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:    spätestens 20 Wochen nach Zugang des  

           Auftragsschreibens 
 

Bauende:        innerhalb von 22 Werktagen nach Aus- 
           führungsbeginn 

 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekannt-        
machung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 
Abs. 5 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte 
Ausschreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits 
im Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur bei 
zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Minimierung 
des Verwaltungsaufwandes auf die Versendung 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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einer Eingangsbestätigung auf Ihre Anfrage bzw. 
Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch offenes Verfahren zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Erweiterungsneubau Anne-Frank-Gesamtschule  
Dortmund, Gewerk: Trafo/Mittelspannungsanlage 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
Die Mittelspannungsanlage besteht aus einer nicht 
begehbaren Netzstation. 
 
Diese besteht aus einem Drehstrom-Öl-Transforma-
tor mit einer Leistung von 630 kVA. 
 
Zum Lieferumfang gehört auch die Erdungsanlage. 
 
Das Fundament wird durch den Außenanlagenbauer 
erstellt. Die benötigten Angaben hierfür sind dem 
Außenanlagenbauer mitzuteilen. 
 
Die Netzstation ist gemeinsam mit dem örtlichen         
Elektriker niederspannungsseitig anzuschließen. Der 
Auftrag umfasst die Lieferung, Aufstellung und Inbe-
triebnahme. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum    
                             
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu 
vergeben. 

Ausschreibung:  
Rahmenvertrag Grünpflege im Botanischen Garten 
Rombergpark (Alter Schulgarten) – AZ: L514/25 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dort-
mund.   
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag 
erteilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dort-
mund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der 
die Angebote oder Teilnahmeanträge einzu-
reichen sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter 
www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar 
sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebührenfrei möglich unter: 
www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Rahmenvertrag über Grünpflegeleistungen im 
Rombergpark (Alter Schulgarten) für maximal vier 
Jahre gem. Vergabeunterlagen. 

e) Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
keine Lose; Gesamtvergabe 

g) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.) 

j) Angebotsfrist:  31.10.2025, 20 Uhr  
Bindefrist:   09.01.2025 

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: 
keine. 

l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder An-
gabe der Unterlagen, in denen sie enthalten 
sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-
legende Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt 
werden:  
Die Eignungsnachweise sind zusammen mit dem 
Angebot einzureichen.  
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der in 
der Aufforderung benannten Leistungsart be-
zogen auf die letzten drei Geschäftsjahre. 

d) Eine Liste von geeigneten, wesentlichen, in 
den letzten drei Jahren abgewickelten Auf-
träge mit Angabe des Rechnungswertes, der 
Leistungszeit sowie der öffentlichen oder pri-
vaten Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- 
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten 
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt 
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der 
sie bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen 
sind. 

Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von Kor-
ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskräften einen 
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bun-
deskartellamt anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder 
der sonstigen Einschaltung Dritter können sich 
die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klärung über das Bereitstellen entsprechender 
Mittel zur Auftragserfüllung einzureichen. Dar-
über hinaus ist von den Bietern anzugeben, in wel-
cher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der 
Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los 

o) Angabe der Zuschlagskriterien:  
niedrigster Preis zu 100 % 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum   
                              
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Ausschreibung:  
Rahmenvertrag Realbrandausbildung gem. AGBF  
– AZ: L644/25 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
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a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-
gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag 
erteilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der 
die Angebote oder Teilnahmeanträge einzu-
reichen sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter 
www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar 
sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebührenfrei möglich unter: 
www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Vertrag über die Durchführung von Schulungen 
(Realbrandausbildung) für vier Jahre für die Feuer-
wehr der Stadt Dortmund gem. Vergabeunterla-
gen. 

e) Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
keine Lose; Gesamtvergabe. 

g) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.) 

j) Angebotsfrist:  31.10.2025, 20 Uhr  
Bindefrist:   16.12.2025 

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder An-
gabe der Unterlagen, in denen sie enthalten 
sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-
legende Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt 
werden:  
Die Eignungsnachweise sind zusammen mit dem 
Angebot einzureichen.  
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der be-
sonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 
drei Geschäftsjahre. 

d) Eine Liste von geeigneten, wesentlichen, in 
den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen 
mit Angabe des Rechnungswertes, der Leis-
tungszeit sowie der öffentlichen oder privaten 
Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- 
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten 
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt 
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der 
sie bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen 
sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von Kor-
ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskräften einen 
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bun-
deskartellamt anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder 
der sonstigen Einschaltung Dritter können sich 
die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klärung über das Bereitstellen entsprechender 
Mittel zur Auftragserfüllung einzureichen. Da-
rüber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in 
welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an 
Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der 
Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los 

o) Angabe der Zuschlagskriterien:  
niedrigster Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 
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